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Bekanntmachung über die Erteilung der 
Genehmigung der Flächennutzungsplan- 
Änderung Nr. 3.32 -Meiderich-

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
20.06.2022 die Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 3.32 -Meiderich- für einen Bereich zwischen 
der Regionalbahntrasse Duisburg-Ruhrort und 
Oberhausen, der Unterführungsstraße, der Stein-
straße, den rückwärtigen Gärten der Bebauung 
Steinstraße und des „Hohen Weges“, der Straße 
„Hoher Weg“, der privaten Erschließung der 
Garagen der Häuser „Hoher Weg“ 12 - 24, der 
Unterführungsstraße 9 - 15 sowie der Tunnel-
straße beschlossen.

Die Bezirksregierung hat mit Verfügung vom 
09.11.2022, Aktenzeichen 35.02.01.01-02DU-
3.32-1893 die Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 3.32 -Meiderich- genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung durch die 
Bezirksregierung Düsseldorf vom 09.11.2022, 
Aktenzeichen 35.02.01.01-02DU-3.32-1893 
über die Änderung Nr. 3.32 -Meiderich- zum Flä-
chennutzungsplan der Stadt Duisburg wird hier-
mit gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 
öffentlich bekannt gemacht. 

Die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 3.32 
-Meiderich- mit Begründung und Umweltbericht 
kann ab dem Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung beim Amt für Stadtentwick-
lung und Projektmanagement der Stadt Duisburg 
zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung 
mit Umweltbericht wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
2. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Unbeachtlich werden: 

 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 

2)  Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann 
gegen diese Flächennutzungsplan-Änderung 
oder Satzung gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

 b) die Flächennutzungsplan-Änderung ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung 
Nr. 3.32 -Meiderich- zum Flächennutzungsplan 
der Stadt Duisburg wirksam.

Duisburg, den 14. Februar 2023

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Lebiadzenka
Tel.-Nr.: 0160 94480760
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Bekanntmachung über den Bebau-
ungsplan Nr. 2041 -Meiderich- „Wohn-
bebauung Steinstraße und Hoher 
Weg“ für einen Bereich zwischen der 
Regionalbahntrasse Duisburg-Ruhrort 
und Oberhausen, der Unterführungs-
straße, der Steinstraße, den rückwärti-
gen Gärten der Bebauung Steinstraße 
und des „Hohen Weges“, der Straße 
„Hoher Weg“, der privaten Erschlie-
ßung der Garagen der Häuser „Hoher 
Weg“ 12 - 24, der Unterführungsstraße 
9 - 15 sowie der Tunnelstraße

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
20.06.2022 gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 2041 
-Meiderich- „Wohnbebauung Steinstraße 
und Hoher Weg“ als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 2041 -Meiderich- 
„Wohnbebauung Steinstraße und Hoher 
Weg“ wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 2041 -Meiderich- 
„Wohnbebauung Steinstraße und Hoher 
Weg“ mit Begründung kann beim Amt 
für Stadtentwicklung und Projektmanage-
ment der Stadt Duisburg zu den üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Be-
bauungsplanes kann der/die Entschä-
digungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche 
kann der/die Berechtigte dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei den Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach  

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, 

 wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 

 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind.

3)  Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) kann gegen diese 
Satzung gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

 b) die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

 c) der Oberbürgermeister hat den 
Satzungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 2041 -Meiderich- 
„Wohnbebauung Steinstraße und Hoher 
Weg“ in Kraft.

Duisburg, den 14. Februar 2023

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Frau Lebiadzenka
Tel.-Nr.: 0160 94480760

Bekanntmachung der Satzung über 
die erste Verlängerung der Verände-
rungssperre Nr. 121 der Stadt Duisburg 
in Duisburg-Großenbaum - zwischen 
Stadtautobahn (A 59), Querverbin-
dung (Altenbrucher Damm - Großen-
baumer Allee), Altenbrucher Damm 
und Bundesstrecke Duisburg – Düssel-
dorf vom 28.02.2023

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 09.02.2023 für einen Bereich 
zwischen Stadtautobahn (A 59), Querver-
bindung (Altenbrucher Damm - Großen-
baumer Allee), Altenbrucher Damm und 
Bundesstrecke Duisburg – Düsseldorf die 
Verlängerung der Veränderungssperre um 
ein Jahr nach § 17 Abs. 1 Satz 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) beschlossen.

Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

„Satzung der Stadt Duisburg über die erste 
Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 
121 -Großenbaum- vom 28.02.2023

Der Rat hat in seiner Sitzung am 
09.02.2023 die nachfolgende Satzung 
beschlossen.

Die Satzung beruht auf:

1. §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert 
worden ist und 
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2. § 7 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490)

§ 1

1. Die Geltungsdauer der Veränderungs-
sperre Nr. 121 -Großenbaum- für einen 
Bereich zwischen Stadtautobahn (A 
59), Querverbindung (Altenbrucher 
Damm - Großenbaumer Allee), Alten-
brucher Damm und Bundesstrecke  
Duisburg - Düsseldorf, bekannt ge-
macht im Amtsblatt Nr. 10 der Stadt 
Duisburg vom 15.03.2022, wird um 
ein Jahr verlängert.

2. Die Satzung über den in seiner Be-
grenzung vorstehend beschriebenen 
Bereich, kann beim Amt für Stadtent-
wicklung und Projektmanagement 
der Stadt Duisburg zu den üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

§ 2

1. Im Bereich der Veränderungssperre 
dürfen

 a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 
nicht durchgeführt oder bauliche Anla-
gen nicht beseitigt werden und

 b) erhebliche oder wesentlich wert-
steigernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden.

2. Wenn überwiegend öffentliche Belan-
ge nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden.

§ 3

Diese Satzung tritt mit dem Tage der 
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer 
Kraft, sobald und soweit für ihren Gel-
tungsbereich der Bebauungsplan Nr. 791 
1. Änderung -Großenbaum- in Kraft tritt, 
spätestens jedoch nach Ablauf von einem 
Jahr.“

Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß 
§ 16 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht.

Über den Inhalt der Veränderungssperre 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1. Sind aufgrund dieser Veränderungs-
sperre die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile, 
insbesondere nach mehr als vierjähriger 
Dauer der Veränderungssperre, einge-
treten, kann der/die Entschädigungsbe-
rechtigte Entschädigung verlangen. Er/
Sie kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er/sie die 
Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem/der Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

2. Unbeachtlich werden:

 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 
Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

 b) die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

 c) der Oberbürgermeister hat den 
Satzungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 28. Februar 2023

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Frau Jansen 
Tel.-Nr.: 0203 283-7479
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Bekanntmachung über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit an der Bauleitpla-
nung gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
Baugesetzbuch (BauGB), zugleich als 
Unterrichtung der Einwohnerinnen 
und Einwohner gemäß § 23 Gemein-
deordnung Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) i. V. m. § 3 Planungssicherstel-
lungsgesetz

Zu nachstehend aufgeführtem Planent-
wurf kann sich die Öffentlichkeit über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten.

Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 29 
-Homberg- „Bismarckplatz“

Ziel und Zweck der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes ist es, den derzeitigen An-
schein der Rechtswirksamkeit, und damit 
eine Rechtsunsicherheit bei planungsrecht-
lichen Beurteilungen zu beseitigen.

Der erwähnte Planentwurf kann in der Zeit
vom 01.04.2023 bis 15.04.2023
einschließlich
im Internet unter
www.duisburg.de/bauleitplanung öffent-
lich eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot gem. 
§ 3 Abs. 2 Planungssicherstellungsgesetz 
können die Planunterlagen beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanage-
ment, Stadthaus, Friedrich-Albert-Lan-
ge-Platz 7, Eingang Moselstraße, 47051 
Duisburg, eingesehen werden. Hierfür 
sind Termine zur Einsichtnahme telefo-
nisch montags bis donnerstags von 8:00 
bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 
Uhr sowie freitags von 8:00 bis 14:00 
Uhr unter den am Ende des Bekanntma-
chungstextes aufgeführten Kontaktdaten 
innerhalb der Auslegungsfrist individuell zu 
vereinbaren.

Auskünfte können nur telefonisch mon-
tags bis donnerstags von 8:00 bis 12:00 
Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie 
freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr unter den 
am Ende des Bekanntmachungstextes 
aufgeführten Kontaktdaten oder nach 
vorheriger Terminabsprache erteilt werden.

Während der Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen beim Oberbürgermeister 
der Stadt Duisburg, zweckmäßigerwei-
se beim Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement unter den am Ende 
des Bekanntmachungstextes aufgeführ-
ten Kontaktdaten, abgegeben werden. 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig 
abgegeben werden, können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
Duisburg deren Inhalt nicht kannte oder 
nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebau-
ungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Der Bebauungsplan Nr. 29 -Homberg- 
„Bismarckplatz“ wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. 
Im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB wird von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, sowie von der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen. Auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
wird verzichtet.

Duisburg, den 1. März 2023

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Lebiadzenka
Tel.- Nr.: 016094480760
c.lebiadzenka@stadt-duisburg.de

Anlage:
Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen-
bezogene Daten in den abgegebenen 
Stellungnahmen zum Zweck der Abwä-
gung nach dem Baugesetzbuch erhoben 
und gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise 
zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.duisburg.de/datenschutz.
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Die Sparkassenbücher Nr. 4201173434, 
4201173426 der Sparkasse Duisburg wur-
den heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 22. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202233973 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 22. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Duisburg VIII

Einladung

zu einer Versammlung der Jagdgenossen 
des Jagdbezirkes Duisburg VIII (früher 
Rheinhausen) am 30.03.2023 um 20.00 
Uhr in der Gaststätte Nellen-Krause, Hoch-
emmericher Str. 2, 47226 Duisburg

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Versammlung und Fest-
stellung der Anwesenheit der vertrete-
nen Fläche

2.  Verlesung und Genehmigung der 
Niederschrift der Genossenschaftsver-
sammlung vom 09.12.2021

3. Bericht der Kassenprüferin

4. Entlastung des Vorstandes

5. Entlastung des Kassenführers

6. Bericht des Kassenführers
 - Vorstellung und Genehmigung des 

Haushaltsplanes 2023/2024
 - Genehmigung der Auszahlung der 

Jagdpacht

7. Wahl für die Verstärkung des Vorstan-
des und Neubesetzung der Posten von 
Herrn Rolf Spieß

8. Wahl zweier neuer Kassenprüfer

9. Abstimmung über Anträge auf Auf-
nahme für zwei verstorbene Vertrags-
partner

10. Abstimmung über die Verlängerung 
der bestehenden Verträge

11. Aufwandsentschädigung für den Vor-
stand

12. Verschiedenes 

Teilnahmeberechtigt sind die Eigentümer 
der Grundstücke, die bejagt werden kön-
nen und zum Jagdgenossenschaftsbezirk 
Duisburg VIII gehören. Vertreter bedürfen 
der Vollmacht des Vertretenen. Ein Jagdge-
nosse kann nur einen weiteren Jagdgenos-
sen vertreten.

47228 Duisburg, den 09.02.2023

Arnd Frenzen
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft 
Duisburg VIII
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